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1. Instanz

Aktenzeichen S 6 KR 151/98
Datum 28.07.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 4 KR 107/99
Datum 14.09.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 28.
Juli 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die am 1940 geborene KlÃ¤gerin war bei der Beklagten als selbstÃ¤ndige
Einzehandelskauffrau freiwillig versichert mit Anspruch auf Krankengeld ab dem 22.
Tage der ArbeitsunfÃ¤higkeit. Zuvor war sie von 1956 bis 1980 als VerkÃ¤uferin
versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt, Ã¼bte von 1980 bis 30.09.1990 die TÃ¤tigkeit
als Inhaberin eines LebensmittelgeschÃ¤fts in Augsburg aus und war hierbei u.a. im
Verkauf tÃ¤tig.

Sie erlitt am 11.05.1990 in ihrem GeschÃ¤ft einen Sturz; der Durchgangsarzt und
Chirurg Dr.L. stellte im Bericht vom gleichen Tage eine Prellung beider Kniegelenke
fest und erteilte eine ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung fÃ¼r die Zeit vom 11. bis
18.05.1990.
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Auf den Rentenantrag vom 30.04.1990 wurde die KlÃ¤gerin auf Veranlassung der
BfA durch den Internisten Dr.K. und den OrthopÃ¤den Dr.H. am 30.05. bzw.
20.06.1990 untersucht. Dr.H. stellte bei ihr bezÃ¼glich der TÃ¤tigkeit als
VerkÃ¤uferin eine erheblich eingeschrÃ¤nkte BelastungsfÃ¤higkeit der Kniegelenke
fest und vertrat die Auffassung, dass sie in diesem Beruf nicht mehr arbeiten
kÃ¶nne. Mit Bescheid vom 24.07.1990 stellte die BfA fest, dass die KlÃ¤gerin ab
30.04.1990 erwerbsunfÃ¤hig sei, lehnte aber Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit bzw.
ErwerbsunfÃ¤higkeit wegen Fehlens der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
ab.

FÃ¼r die Zeit vom 02. bis 07.07.1990 stellte der Allgemeinarzt Dr.R.
ArbeitsunfÃ¤higkeit wegen Lumbago fest. Er diagnostizierte im Ã¤rztlichen Bericht
vom 09.07.1990 an die BG fÃ¼r den Einzelhandel zahlreiche Erkrankungen
(chronisches LWS-Syndrom mit fortgeschrittener Spondylarthrose und
Bandscheibenschaden; schwere Ileosakralgelenksarthrose beidseits, Gonarthrose
rechts, schwere Stammvarikosis beidseits, arterielle Hypertonie, obstruktive
Atemwegserkrankung, euthyreote Struma II, chronische MigrÃ¤ne). Dr.W.
bescheinigte der KlÃ¤gerin ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 09.08. bis 17.08.1990 wegen
Herzinsuffizienz.

Aufgrund der am 18.03.1991 festgestellten ArbeitsunfÃ¤higkeit erhielt die KlÃ¤gerin
ab 26.03.1991 Krankengeld. Sie wurde von der Beklagten am 25.07.1991
aufgefordert, eine medizinische RehabilitationsmaÃ�nahme zu beantragen. Die
KlÃ¤gerin unterzog sich vom 05.11. bis 03.12.1991 zu Lasten der BfA einer
Heilbehandlung in der Reha-Klinik W. in B. und erhielt Ã�bergangsgeld vom 05.11.
bis 08.12.1991. Sie teilte am 29.03.1993 der Beklagten mit, sie habe seit
09.05.1992 keinen gewerblichen Einzelhandel mehr.

Am 12.06.1992 forderte die Beklagte die KlÃ¤gerin erneut auf, einen Antrag auf
Rehabilitation bei der BfA zu stellen. Sie teilte der KlÃ¤gerin am 12.02.1993 mit, der
HÃ¶chstanspruch auf Krankengeld innerhalb der maÃ�gebenden Dreijahresfrist vom
26.10.1991 bis 25.10.1994 sei am 23.04.1993 wegen Herzinsuffizienz, Gonarthrose
beidseits, psychischem ErschÃ¶pfungszustand, Fettleber, Adipositas permagna
erschÃ¶pft; Krankengeld werde letztmalig fÃ¼r diesen Tag gezahlt.

Die KlÃ¤gerin gab in der Rentenstreitsache vor dem Sozialgericht Augsburg (S 13
An 114/94) unter Bezugnahme auf ein Urteil des Landgerichts Augsburg vom
20.06.1991 zu Protokoll, dass das MietverhÃ¤ltnis fÃ¼r das Ladenlokal in der
L.passage A. mit Wirkung zum 01.10.1990 beendet worden sei. Die BfA stellte am
17.11.1995 fest, dass der Versicherungsfall der BerufsunfÃ¤higkeit am 30.04.1990
eingetreten ist und die KlÃ¤gerin einen Rentenanspruch ab 09.12.1991 hat.

Die KlÃ¤gerin lieÃ� am 22.12.1995 telefonisch durch ihren BevollmÃ¤chtigten
Krankengeld vom 30.04.1990 bis November 1991 beantragen. Die Beklagte lehnte
diesen Antrag wÃ¤hrend des Telefon- Widerspruch einlegen.

Auf die Klage vom 24.10.1996 erklÃ¤rte sich die Beklagte in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung am 13.05.1998 vor dem SG Augsburg (S 6 KR 93/96) im Rahmen eines
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gerichtlichen Vergleichs bereit, Ã¼ber den Widerspruch innerhalb einer Frist von
vier Monaten zu entscheiden.

Die Beklagte holte eine Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung in Bayern ein (Dr.M.), die zum Ergebnis gelangte, mit
Ausnahme der festgestellten kurzen Zeiten der ArbeitsunfÃ¤higkeit kÃ¶nne
ArbeitsunfÃ¤higkeit in der Zeit vom 11.05.1990 bis 18.03.1991 nicht angenommen
werden.

Daraufhin wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 11.09.1998 den
Widerspruch mit der BegrÃ¼ndung zurÃ¼ck, fÃ¼r die Zeit vom 30.04.1990 bis
25.03.1991 bestehe kein Anspruch auf Krankengeld. Durchgehende
ArbeitsunfÃ¤higkeit sei in diesem Zeitraum nicht erwiesen. Soweit
ArbeitsunfÃ¤higkeit festgestellt worden sei, sei die Wartezeit nicht erfÃ¼llt worden.
Der Anspruch auf Krankengeld fÃ¼r das Jahr 1990 sei mittlerweile verjÃ¤hrt.

Die KlÃ¤gerin hat am 22.09.1998 beim Sozialgericht Augsburg (SG) Klage auf die
Zahlung von Krankengeld fÃ¼r die Zeit vom 30.04.1990 bis 31.08.1990 erhoben.
Das SG hat mit Urteil vom 28.07.1999 die Klage unter Bezugnahme auf den
Widerspruchsbescheid abgewiesen und weiter zur BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, aus
der anerkannten BerufsunfÃ¤higkeit ab 30.04.1990 ergebe sich nicht
ArbeitsunfÃ¤higkeit im Beruf als selbstÃ¤ndige Einzelhandelskauffrau. Die KlÃ¤gerin
habe auch bis 30.09.1990 gearbeitet. Aufgrund der vorliegenden Ã¤rztlichen
Feststellungen sei ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht nachgewiesen und der Anspruch auf
Krankengeld ruhe, da die ArbeitsunfÃ¤higkeit der Beklagten nicht gemeldet worden
sei.

Hiergegen richtet sich die Berufung der KlÃ¤gerin vom 20.08.1999, mit der sie
Krankengeld vom 30.04. bis 01.09.1990 geltend macht.

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�,

die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts Augsburg vom
28.07.1999 sowie des Bescheides vom 22.12.1995 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 11.09.1998 zu verurteilen, ihr fÃ¼r die Zeit vom
30.04.1990 bis 01.09.1990 Krankengeld zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Beigezogen und zum Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhanldung gemacht wurden
die Akten der Beklagten und des SG. Auf den Inhalt dieser Akten und die
Sitzungsniederschrift wird im Ã�brigen Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die frist- und formgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§ 151
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Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -); der Wert des Beschwerdegegenstandes
Ã¼bersteigt 1.000,00 Deutsche Mark (Â§ 144 Abs.1 Satz 1 Nr.1 SGG).

Die Berufung ist unbegrÃ¼ndet.

Die KlÃ¤gerin hat im streitigen Zeitraum vom 30.04. bis 01.09.1990 keinen
Anspruch auf Krankengeld.

GemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs.1 Satz 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V) haben Versicherte
Anspruch auf Krankengeld, wenn die Krankheit sie arbeitsunfÃ¤hig macht oder sie
auf Kosten der Krankenkasse stationÃ¤r in einem Krankenhaus, einer Vorsorge-
oder Rehabilitationseinrichtung (Â§ 23 Abs.4, Â§Â§ 24, 40 Abs.2 und 41 SGB V)
behandelt werden. Der Anspruch auf Krankengeld entsteht gemÃ¤Ã� Â§ 46 Satz 1
Nr.2 SGB V von dem Tag an, der auf den Tag der Ã¤rztlichen Feststellung der
ArbeitsunfÃ¤higkeit folgt. Die Satzung kann fÃ¼r freiwillig Versicherte den Anspruch
auf Krankengeld ausschlieÃ�en oder zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt entstehen
lassen (Â§ 44 Abs.2). Von dieser MÃ¶glichkeit hat die Beklagte durch die Regelung
in Â§ 29 Abs.1 ihrer Satzung Gebrauch gemacht.

Nach allgemeiner Meinung liegt ArbeitsunfÃ¤higkeit vor, wenn der Versicherte seine
zuletzt ausgeÃ¼bte ErwerbstÃ¤tigkeit oder eine Ã¤hnlich geartete TÃ¤tigkeit nicht
mehr oder nur auf die Gefahr hin, seinen Zustand zu verschlimmern, verrichten
kann (HÃ¶fler in Kasseler Kommentar, Â§ 44 SGB V, Rdnr.10 mit weiteren
Nachweisen auf die stÃ¤ndige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts).

Die ArbeitsunfÃ¤higkeit unterscheidet sich von der BerufsunfÃ¤higkeit im Sinne des
Â§ 43 Abs.2 SGB VI a.F. u.a. dadurch, dass die ArbeitsunfÃ¤higkeit sich auf die
zuletzt ausgeÃ¼bte ErwerbstÃ¤tigkeit bezieht. Darunter ist die unmittelbar vor
Eintritt der jeweiligen ArbeitsunfÃ¤higkeit ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung zu
verstehen. Die BerufsunfÃ¤higkeit nimmt dagegen Bezug auf die zuletzt
ausgeÃ¼bte versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit. Nur der
pflichtversichert ausgeÃ¼bte Beruf bestimmt das versicherte Risiko.

Die KlÃ¤gerin war zwar in der Zeit vom 11.05. bis 18.05.1990, vom 02.07. bis
07.07.1990 und vom 09.08. bis 17.08.1990 im insgesamt streitigen Zeitraum
arbeitsunfÃ¤hig. Dies wird von der Beklagten nicht verkannt. Daraus ergibt sich
aber nicht ein Anspruch auf Krankengeld, da die KlÃ¤gerin mit einer Wartezeit von
21 Tagen bei der Beklagten freiwillig versichert ist. Im vorliegenden Fall kann
wegen Â§ 46 Satz 1 Nr.2 SGB V in den oben genannten Abschnitten der
ArbeitsunfÃ¤higkeit ein Krankengeldanspruch jeweils nach dem Tage der
Ã¤rztlichen Feststellung entstehen. Damit kommen von den gegebenen Zeiten der
ArbeitsunfÃ¤higkeit insgesamt nur 20 Tage fÃ¼r einen Krankengeldanspruch in
Betracht. Die KlÃ¤gerin hat insoweit also die Wartezeit nicht erfÃ¼llt.

FÃ¼r die Ã¼brige Zeit innerhalb des streitigen Zeitraums ist ArbeitsunfÃ¤higkeit
nicht nachgewiesen. Denn es fehlt bereits an entsprechenden Ã¤rztlichen
Feststellungen (Â§ 46 Satz 1 Nr.2 SGB V). Die behandelnden Ã�rzte haben eine
weitergehende ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht bescheinigt. Auf den
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Durchgangsarztbericht des Dr.L. vom 11.05.1990 wurde von diesem Arzt
ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 11. bis 18.05.1990 wegen der Zerrung der
Kniegelenkskapsel am linken Knie bescheinigt, jedoch nicht darÃ¼ber hinaus. Diese
Zeit der ArbeitsfÃ¤higkeit fÃ¤llt in die Wartezeit. Auch aus den Rentengutachten
von Dr.H. und Dr.K. ergeben sich keine Nachweise auf das Bestehen von
ArbeitsunfÃ¤higkeit. Denn ihre Beurteilungen Ã¼ber das LeistungsvermÃ¶gen
beziehen sich nicht auf die TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin als selbstÃ¤ndige
GeschÃ¤ftsfrau, sondern auf die BeschÃ¤ftigung als VerkÃ¤uferin. Beiden
Berufsbildern liegt eine verschiedenartige TÃ¤tigkeit zugrunde; denn die KlÃ¤gerin
war als Inhaberin des GeschÃ¤fts in der Lage, selbstÃ¤ndig Ã¼ber die Art und
Weise sowie Dauer der BerufstÃ¤tigkeit z.B. durch Einlegen von zusÃ¤tzlichen
Pausen zu bestimmen.

Auch die Stellungnahme des MDK (Dr.M.) ergibt keinen Nachweis der
ArbeitsunfÃ¤higkeit im noch streitigen Zeitraum. Im Ã�brigen hat der Senat auch zu
berÃ¼cksichtigen, dass die KlÃ¤gerin in einem anderen Verfahren vor dem SG (S 5
An 205/90) am 19.02.1991 zu Protokoll des Gerichts erklÃ¤rt hat, dass sie nach der
Stellung des Rentenantrags im April 1990 noch in ihrem GeschÃ¤ft tÃ¤tig gewesen
ist. Allein aus der Tatsache, dass die KlÃ¤gerin mit Bescheid der BfA vom
23.12.1991 rÃ¼ckwirkend ab 01.01.1990 Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit auf der
Grundlage eines am 30.04.1990 eingetretenen Versicherungsfalles erhÃ¤lt, lÃ¤sst
sich nicht auf einen Anspruch auf Krankengeld schlieÃ�en, da das Krankengeld und
die Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit verschiedene berufliche Bezugsfelder haben.

Ob fÃ¼r einen etwaigen Anspruch auf Krankengeld im Jahr 1990 VerjÃ¤hrung
eingetreten ist, kann damit offen bleiben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor (Â§ 160 Abs.2 Nrn.1, 2
SGG).

Erstellt am: 27.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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